
Erst./Geänd.: - Geprüft: - Freigabe: -
Datum: 20.11.2018 Datum: - Datum: -

GeSi.de SRS 56, de, Seite 1 / 1

Nummer: 3776
Stand: 20.11.2018
Version: 1

Betriebsanweisung
nach § 14 GefStoffV

Betrieb:
Bereich: Arbeitsplatz:

SRS 56
• Reinigungsmittel für gewerbliche / industrielle Anwendung.

Gefahren für Mensch und Umwelt
• Verursacht Hautreizungen.
• Verursacht schwere Augenreizung.
• Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
• wassergefährdend (WGK 2)

Achtung

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

• Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
• Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Verhalten im Gefahrfall
• Für Reinigung: Wasser verwenden. Für Rückhaltung: Mit flüssigkeitsbindendem Material

(Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Erste Hilfe
Nach Hautkontakt: • Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

und Seife.
Nach Augenkontakt: • Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/

ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Verschlucken: • Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Nach Einatmen: • Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt

aufsuchen.

Sachgerechte Entsorgung
• Abfallschlüssel Produkt: 20 01 29 *; Abfallschlüssel Verpackung: 15 01 10
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